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, Pri{anbcl


Die Bewahrung und Erneuerung des Ortsbildee iu Ortskern von Trebur ist ein
städcebaulichee, kulturelles und gesellschaftliches Anliegen von hohem Rang
und steht in Int-eresse der Allgemeinheit. Das in Jahrhunderten gewachsene
Ortsbild verlangt für eine zeitgemäße Weit.erentrricklung Rücksichc auf den'hi-
storischen Baubestand, auf ortstypiache Gestaltungeroerkmale und überlieferte
Gescalcungsregeln, die das eigenscändige Weeen und die Atmosphäre dieses Ortes
geprägc haben und auch künfcig prägen so11en. Dabei sol1en moderne Erforder-
nisse in noc'wendigen Umfang angeneasen berücksichtigt werden


Die Gemeindevertretrung der Gerneinde Trebur hat daher aufgrund, des $ S7 Abs. I
bis 3 und Absätze 6 und 7 der Hessischen Bauordnung (nAOl in der Faseung von
20.L2.1993 (GVBI: fI 361-97) und der SS 5 und 51 Nr. 6 der llessigchen Gemein-
deordnung (HGO) in der Fassung vom 01.04.f981 (GVBI. I S. 66) am 10. Mai 1996
folgende Saczunf über die GestalEung baulicher Anlagen im Ortskern von Trebur
beschlossen:


$1
Geltungsbereich


(1) Diese Satzung gilt innerhalb des Gebietes, das in der übersichcskarte dar-
gestellc ist, für jegliche bauliche Maßnahme, d. h. für Neu- und Wieder-
aufbaucen , fnscandsetzungen, Modernisierungen, Umbauten und Erweiterungen
von baulichen Anlagen al.ler Arc sowie für die Errichtung von l{erbeanlagen.


(2) Die Gre.nzen dieses Gebietes sind in einer Karte im Maßstab 1:10O0, ausge-
arbeicec irn Mai f 996, eing.etragen. Die Karte isq Bestand,teil dieser Sat-
zung.


$2
Geetaltungsziele


(1) Im Ortskern sind bauliche Anlagen nach Maßgabe der nachfolgenden Enpfeh-
Iungen so zu gestalten, daß sie sich in die historisch gewachsene Bau-
struktur und das Straßenbild harmonisch einfügen. Dabei isc auf Gebäude
und Ensembles von baugeschichtlicher Bedeutung besondere Rücksichc zu neh-
men.


(2) Bauliche Anlagen sind bei Instandhalcungsarbeiten so z1l gesEalcen, daß
keine Verunstalrung des Gebäudes oder des Straßenbildes eintritt. B'ei
Umbau- und Renovierungsmaßnahmen an den vor 1930 errichceten l.Iohngebäuden
ist deren historisches Erscheinungsbild zu erhalten.


(3) Der Geltungsbereich umfaßt d.en historischen Ortskern mit landwirtschaft-
lich geprägcer Hofreitenstruktur; diese städtebauliche Scruktur gilt es zu
sichern


(4) Große Teile des historischen Ortskerns sind als Gesamtlage ins Denkmalbuch
eingetragen. fn diesen Bereichen findec das Hessische DenkmalschutzgeseEz
in der Fassung üom 05.10.1986 Anwendung. Das bedeu'tet, daß Baumaßnahmen
auch mic der Unceren Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden müssen, insbe-
sondere hinsichtlich Farbgebung, Materialwahl, FensEerformäEen und
iv'erbeai:i3gen.
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E3
Elnftlgen ln das SicdlungegaftlgC


(1) Abstände


Die Gebäude der Hofreicen sind entweder als Grenzbebauung' od,er mit sehr
niedrfgen Abständen sowohl zur Nachbar- als auch zut Straßengrenze hin er-
richcec. Die tlohnhäuser sind als Grenzbebauung zur Nachbar- und zur Scra-
ßengrenze hin errichret. Um das daraus resulcierende cypische Ortsbild zu
erhalren, sind irn gesamten Geltungsbereich für Nu:- oder ErsatzbauEen ge-
ringere aIs a-ie in $ 6 HBO gefordercen Abscandsflächen zuzulassen, unEer
Berücksichcigung des S 3 Abs. 1 Sacz I HBO.


(2) Gebäudegrundfläche


Die Baukörper sind auf einer rechEeckigen Grundfläche aufzubauen, deren
Giebelseice nicht breirer als 7 r5 rn sein darf. Größere Gebäudebreiten sind
als 6usn r historischen Bebauung ab-
leiu'en 1äßt oder die typische'Bebauung erhalcen bleibt.


(3) Gebäudehöhen


Die Traufhöhe darf bei eingeschossigen Gbbäuden maximal 3r50 m, bei zweiJ
geschossigen.Gebäuden maximal 6r50 m über Straßenniveau ,beEragen. Als'


. Traufhöhe wird der Schnittpunkr der Dachhaut mit der Außenwand festgelegt.
Gebäude mir mehr als 2 Vollgeschossen sind nicht. zulässig-


(4) Stelfung der Gebäude


Bei der SEellung der Gebäude 'ist die h-istorische Bebauungsstruktur zu-
grundezulegen. Eine Veränderung der natrürlichen Geländeoberfläche ist
nichc zulässig.


$4
Dächer


(1) Dachform


Zulässig sind nur gleichschenklige
dächer sind nur zulässig, Irenn die
diese Dachform hatte-


Sritteldächer; Walm- una Krüppelwalm-
historische Bebauung an dieser Scelle


55" betragen. Eine geringere Dachneigung ist als
sie sich von der historischen Bebauung ableicen
a1s 30 "'.


I


Ton- od.er Tonfalzziegel in nacur-


Bei Nebengebäuden sind auch Pultdächer zu1ässig.


(2) Dachneigung


Die Dachneigung muß 45' i
Ausnahme zu1ässi8, sofern
1äßt, jedoch nicht weniger


(3) Dachdeckung


Für die Dachdeckung sind normalformacige
rocen Farbeönungen zu verwenden.
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(4) Dachaufbauten, Dachausschnitte


Dachaufbauren sind als ELnzelgauben zufässig. Der Abstand der Dachaufbau-
Een vom Ortgang muß mindescens 1r75 m betragen, zwischen den einzelnen
Dachaufbaucen mindestens 1,20 m. Die Länge der Dachaufbauten darf insge-
saut höchscens 50 7. der gesamten Firstlänge einnehmen. Die Traufe darf
durch die Dachaufbauten tti"ft" unCerbrochen werden


Die Dachaufbauten müssen die historische Fensteranordnung aufnehmen und
axial forcseczen. Die Einzelgaube darf nicht breiter als l r 50 In sein.


Die Dachaufbauten sind als Giebel- oder Schleppgauben auszubilden und wie
die übrige Dachfläche einzudecken. Die Seicenwände können wie die Fassade
ausgeführt oder auch mit HoLz oder Naturschiefer verkleidet werden. Die
Dachneigung der Giebelgauben muß mindescens 45", die der Schleppgauben
mindestens 27' betragen. Der höchste Punkt einer Gaube muß mindescens 0r 5


m uncer der Firstlinie des Daches Iiegen-


Dachausschnitte sind unzulässig. Sie können ausnahmsweise zugelassen !ter-
den, rrenn sie von öffenclichen Flächen aus nichc einsehbar sind.


(5) DachflächenfensEer


Pro Dachfläche sind maximal zwei Dachflächenfenster zulässig, wenn ihre
jeweilige Fläche O,4 m" nicht überschreicec. Größere Dachflächenfenster
bis max. I mt sind nur zulässig, rtenn sie von öffentlichen F1ächen aus
nichc einsehbar sind. DachflächenfensEer müssen die gleiche Neigung wie
das Dach.aufweisen.


(6) Dachüberstände, Eingangsüberdachungen


Dachüberstände d,ürfen am Ortgang Or2O m, an der Traufe 0,35 m nicht über-
schreiten. Größere Dachüberstände sind als Ausnahme zulässig, sofern sich
dies aus der historischen.Bebauung ableiten 1äßc. Der Ortgang soll nit
einer Zahnleisce bzw. einem Windbrecc versehen werden. Ortgangumgreifende
Dachsteine bzw. Metallabdeckungen sind unzulässig.


Eingangsüberd.achungen und Windschuczkonstruktionen an Hauseingängen aus
Kunsrsroff oder Faserzemenc sind unzulässig. ZuLässig sind Holzkonstruk-
tionen mic Ziegeldächern od.er SEahlkonscrukcionen rnit Glasdächern.


ss
Erhalt des räumlichen Geftiges


( 1) Raumkanten


In den Straßenzügen iro gesamEen Gelcungsbereich so11 die geschlossene
räumliche Wirkung erhalten bleiben. Deshalb muß die vorhandene vordere
Bauflucht eingehalten werden.


(2) Firscrichtung


Der First muß i'n-er in Längsrichtung O": Baukörpers verlauf en.


Eine and.ere als die oben beschriebene Ausrichtung der Gebäud.e ist dann er:
fcrderlich, wenn die historische Bebauung an dieser SteIle diese andere
\rrr--'a'-r.rna
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(3) Einfriedungen


Die historischen, den Hof zur Straße hin abgrenzenden Hoftore sind zu er-
halten oder bei baulichen Veränderungen weit'eetgehend wiederherzustellen.


Für Einfriedungen, die das Anwesen zur Straße hin abgrenzen, gilt folgen-
des:


Neu z1r errichcende Einfriedungen müssen durch ihre Form, Farbe und Textur
ein incegrierrer Bestandteil der'Bebauung sein. Folgende Materialien sind
zulässig: Verputztes Mauerwerk, verpuEzter oder durchgefärbCer Beton,
bi"hcr"uerwerk aus Naturstein, Holz


Unzulässig sind Holzgeflechtzäune, Jägerzäune, Metall- und Drahtgeflecht,
Kunstscoffzäune -


Zulässig sind Holzzäune und im Gartenbereich rnit lebenden Hecken begrünce
Drahtzäune ohne Sockel.


Die Höhe der Einfriedung zu Straßenflächen so11 mind,estens 1,8 L trbut
deren Niveau betragen.


,""lul"'
(1) Proportionen


Die bescehenden Proporcionen der historischen Fassaden sind beizubehalcen.


Gebäudeaußenwänd.e sind aIs f 1ächige Lochfassad^en auszubilden, d,. h. der
Wandanreil so11 größer als der Anteil der öffnungen (Fenscer und Türen)
sein (begründere Ausnahmen können zugelassen werden). Die Ecken der Ge-
bäude sind und als geschlossener Fassadenteil auszubilden. Eckverglasungen
und schräge Eckausbildungen sind unzulässig-''


Bei Um- und, Neubauten ist die Fassade in einer dem Gebäude bzw. dem histo-
rischen Vorbild angepaßEen I'Ieise zu gliedern.


,t tzl Erker, Balkone, Loggien, winEergärten


Erker, Balkone, Loggien und Wintergärten sind an Fassaden zu öffentlichen
Verkehrsflächen nichr zulässi.g. Ansonsten gind sie in die Fassadengliede-


. rung einzubinden.


(3) Sockel


Die Fassade der Hauptgebäude ist.durch einen Sockel von Or2O 0,80 m ho-
rizonral zu glied.ern. Dieser ist farblich und,/oder durch Materialwahl von


- :-- rder übrigen Außenwand. abzusetzen. ZuLässige Macerialien sind ortsübliche
Natursteine oder Putz
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(4) Gebäudeaußenwände


Gebäudeaußenwände müssen entsprechend hiscorischen Vorbildern glact ver-
putzt werden. StrukturpuEze sind unzulässig. Bei Gebäuden nic Sichtfach-
werk ist der Pucz fachgerechc auszuführen. Andere Materialien, insbeson-
d.ere an Sockeln und, Wetterseiten, sind zulässig, sofern sich dies aus der
histprischen Bebauung ableiten läßt


(5) Farbgebung


, Grelle Fassadenanstriche sind unzuläseig. Die Farbe des Putzes muß nit der


. Umgebung abgestimmt und d^em Ortsbild angepaßt sein-


(6) fnscallationen


Be- und Entlüftungs- sowie Abgasöffnungen und ähnliche Installationen dür-
fen Gliederungselemente der Fassade nicht' überschneiden bzw. überdecken
und müssen sich hinsichtlich ihrer Gescaltung und Farbgebung unterordnen.


$7
ensEgr


(1) Fornat, Unterceilung


Es sind nur stehende, rechceckige Fensuerformate zulässig, die ein Ver-
hältnis von Breire zu Höhe von höchstens 223 aufweisen. Die naximale
Breite darf 1r20 m nichc überschreiten. Vom Rechteck abweichende Fenster-
formen können ausnahmsweise zugelassen werden, wenn das historische Stra-
ßenbild dadurch nicht gescört wird


Bei hiscorischen Baucen ist die historische Sprossenteilung beizubehalten
bzw. bei baulichen Veränderungen wiederherzustellen. Neu zu verglasende
Fensterflächen müssen bei Fensterbreiten von mehr als 60 cm uncerteilt
sein. Die Unrerteilung muß symmecrisch zur Mittelachse und mit der Bildung
eines Mittelstegs sowie eines Käropfers in oberen Drittel der Gesamtfläche
hergestellt werden. Aufgeklebte, dazwischengeklebte Sprossen sind unzuläs-
s ig.


I
Bei Neubauren kann die Unterteilung reduziert oder ganz auf sie verzichtet
werd en -


(2) FarbgebuDg, Material


Fenster in Fachwerkgebäuden sind aus Holz
hiscorischen Ortsbild anzuDassen. Andere
gelassen werden wenn sie das hiscorische


herzustellen und farblich dem
Farbtöne k6nnen ausnahmsweise zu-
Orcsbild. nichc stören.
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!;' (3 ) Fensterläden


i, I
\


Kolzklaggläd.en sind e\r erhalten. Farblich sind sie der Umgebung anzueas-
sen.


Rollad,enkästen dürf en in der Fassade nichc sichtbar sein, Ftihrungsschienen
si-nd in der Farbe des Fensters zu streichen.


(4) Schaufenster


Schaufenster sind nur in der Erdgeschoßebene zulässig. Sie mtissen eben-
fa1ls scehende, rechceckige Formace haben und sind auf die Fassadengliede-
rung des Obergeschosses abzustimmen


Die nichc unterteilte Schaufensterfläche darf höchscena 3 m" fron sein.


Größere Glasflächen müssen unterteilt sein.


Schaufenster in Sichtfachwerkfassaden müssen sich ohne staEische Verände-
rung der Fachwerkkohstruktion einfügen. 


t


Die d.urchgehende Sockellinie dar.f durch Schaufenster nicht unterbrochen
wer d en


Das vö11ige Zuscreichen oder Zukleben von Schaufenstern ist untersagt, €s
sei denn, €s handelc sich um eine zeitlich begrenzte Maßnahme.


$8
Ttlren und Tore


(1) Formac, UnEerteilung


Neue Zufahrten und Eingänge müssen sich in das historische Bild einfügen.


Türen ,und. Tore müssen sich an historischen Vorbil.dern oriencieren.


Namensschilder, Ruf- und Briefkascenanlagen'sind der Gescaltung von Tür-
und Toranlagen und der Fassadengestaltung unterzuordnen.


(2) Material, Farbgebung


Als Macerial für Türen und Tore ist Holz oder llolz mit nicht farbig ver-
glasten Teilen zu bevorzug€n, bei Neubauten sind and,ere Materialien zuläs-
sig.


$e
Werbeanlagen


(1) Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulässib.


Bei Geschäfrscäcigkeic in hinterliegenden Gebäuden bzw. in Seitenstraßen
können Ausnahmen zu-gelassen werden, wenn das historische Straßenbild da-
durch nicht gestört wird
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(2) Auf der Fassadenfläche liegende Werbeanlagen, Aushängeschilder undtlächige Leuchtschilder dürf en das Gebäude nichc .rurrrrrtalcen und. nichchöher. als 0,6 m) sein.


(3) An Sichtfachwerkfassaden sind nur Aushängeschilder zulässig; diese d.ürfennur eine maximale Fläche von 0r 8 m" haben.


(4) BlinklichEer sind' unzulässig.


(5) werbeanlagen, Aushängeschilder und frächige Leuchrschilder sind bis zuiner Gesamcf 1äche von I mz je Fassad,e zulässig.


sI0
Antennen, Bliczableiter, Ff,eileitungen un. solaranlagen


(1) Je Gebäude ist nur eine Rundfunk-Fernsehantenne zulässig.
Mehrfamilienhäuser soIlen eine Gemeinsqhaftsantenne besiEzen.


(2) Blitzableicer und Freileitungen sind, nur an den von der straße nichteinsehbaren Fassaden anzubringen "--^' 
.


(3) Parabolantennen und Funkancennen sind nöglichst so
von den angrenzenden öffentlichen verkehrsflächen


(4) 'solaranlagen sind zu1ässig, sof ern das hisrorische
trächcigc wird.


rrrzuuiingen, daß sie
nichr einsehbar sind.


Orrsbild nichr beein_


'-Ci


$ 11
Kraf tf ahrz eug I r e1 1 p 1 ätz e


(1) Offene SEeIlpläcze


offene SEellplätze dürfen nicht direkt vom öffentlichen Straßenraum be_fahrbar sein, Ausnahmen sind in besond,eren FäIlen zulässig..
(2) überdachre Stellplätze (Carporrs)


carports, die vom öffenclichen straßenraum direkt angefahren werden, undOlu von dort einsehbar sind, sind unzulässig.


(3) Garagen


Garagen müssen sich im charakter an den historischen Neb,engebäuden orien-El-eren.


Garagencore müssen sich farbrich und gestalcerisch an die ungebung anpas_
s en.


(4) Zufahrcen zu Tief- .,rttd.Kellergaragen dürfen vom öffentrichen Srraßenraum
1,,., aus nicht einsehbar sein,







$12
Freiflächen


(1) Die Grünbereiche, gekennzeichnec in der Karte des Geltungsbereichs nach S


I dieser Satzung, so11en von Bebauung freigehalten werden.


(2) Höfe und, Einfahrren müssen, soweic sie von öffentlichen F1ächen aus einge-
sehen werden können, mit tcleinteiligem Kunst- oder Nacursteinpflascer be-
fescigt od,er nic einer wassergebundenen Decke aus feinem Kies hergescellc
werd,en


(3) Die Eingrünung von Mauern und Fassaden init ortEtypischen Kletterpflanzen
wird aus Qkologischer und stadEgestalterischer Sichc empfohlen. Folgende
Pflanzen eignen sich zur Fassadenbegrünung:


Clemacis, Efeu, Geißblatt, Kletterhortensie, Kletterrosen, Knöterich,
Wilde Rebe, Wilder Wein, Wincerjasmin.


Geeignete Obstgehölze können auch iro Spalier an der Fassade gezogen !ter-
. den.
t?t (a) UE grüne Blickpunkte zu schaffen, wurden iE zuge der UEgestaltung der


Scraßen schmale Streifen entlang der Häuser freigehalten. Diese können
alrernativ als Wi ldb lumen-Gras-SEr eifen (Sauenoischung: 70 Z Gräser, 30 Z
Blulen und KräuEer) oder mit SoEEerbIuEen und SEauden bepflanzt werden.


- Unerlrünscht sind nichEstandortger echge Pflanzen wie Konif,eren und exoti-
sche ziersträucher -


(5) Um das historische Ortsbild wiederherzusEellen, wird weicerhin empfohlen,
daß in jed.em Hof ein hochstämmiger Obsc- oder Laubbaum gepflanzc werden
sol1, wie z. B.:


Apfel, Birne, WaInuß, Pflaume


$13
. Ausnahmen und Befreiungen


(t) Die Bauaufsichtsbehörde kann nach S 6S Abs. 3 Hess. Bauordnung (HBO) von
d.en Vorschriften der S 3 und $ If dieser Satzung auf schriftlichen und zu
begründ,enden Antrag befreien, wenn


Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Abweichung rechtfertigen,


es zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen oder von
Maßnahmen zur Kosrendämpfung durch Versuchsbaucen der Abweichung bedarf
und die Belange nach 5 3 Abs. I HBO nicht wesenElich beeinträchtigt
werden,
die Durchführung der Vorschrift iro Einzelfall zu einer offenbar nicht
beabsichtigten Härte führen würde und die Abweichung mit den
öffenclichen Belangen vereinbar ist; eine .offenbar nichc beabsichtigte
Härce liegc auch dann vor, wenn auf and.ere Weise dem Zweck einer
Anford.erung in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses
Gesetrzes nachweislich entsprochen wird-
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(2) Abweichungen vom gestalterischen Konzept sind aus besond,eren (kunst-) hi-
storischen Gründen zulässig, milssen aber begründet sein und von der Ge-
meinde genehmigt werden. Ungeftehrt kann die Gemeinde vou Bauherrn aus o.
g. Gründen eine Abweichung von der eigentlich vorgesehenen Auflage verlan-
gen.


ordnungrlrllrrkeiten


(1) Vorsätzliche und fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Gestaltungssat-
zung sind gemäß S 5 (2) Hessische Bauordnung (HBO) ordnungswidrig.


(2) Die Ordnungswidrigkeic kann mit einer Geldbuße bis zu achtzigtausend Deuc-
sche Mark geahndec werden


$1s
Andere Vorechriften


Die landesrechtlichen Vorschriften, z. B. über den Schucz und die ErhalEung
von Denkmätrern und die Hessische BauordnüDg, bleiben durch diese Saczung unbe-
rühru.


! 16
. Inkrafttreten


Die Satzung trict am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.


Trebur, den 29. Mai 1996
Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur


it,


.I'r-l,ttvL't
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Bescheinigung:


Genäß S 5 der Hauptsatzung der Gömeinde Trebur vom 0 L.O2.Lgg4 nrrde die
vorscehende Satzung am 31- Mai 1996 im vollen l{orilauc in den "Treburer
Nachricht,än" veröf f entlicht


'


Trebur, den 03. Juni 1996
Geneinievor stand der Gemeind,e Trebur


€,.
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BEGRÜNDTING zUR GESTALTI'NGSSATZI'NG TÜN DEN ORTSKERN VON TREBUR


Der hiscorische Ortskern von Trebur, der in verschiedenen Bereichen als
Gesamtanlage unter Denkmalschucz stehc, isE von besonderer gestalterischer
Qualicäc. SowohI das räumliche Gefüge a1s auch viele Einzelgebäude sind in
ihrer hiscorischen Form mir nur geringen Veränderungen erhalten geblieben.


Die Umstrukturierungsprozesse der letzten Jahrzehnte, in denen eich auch
Trebur von einem landwirtschaftlich geprägten Orc zu einem Wohnstandort für
Pendler wandelte, machen verstärkt Eingriffe in die vorhandene Bausubsxanz
nocwendig. Viele der ehemaligen landwircschaftlich genutzten Nebengebäude ste-
hen leer und biecen sich zum Umbau an. Die teilweise sehr großzügig geschnit-
tenen Grundscücke ermöglichen eine Nachverdichtung zur Schaffung von Wohnraum,
die bei wachsenden Baulandpreisen.und knapp werdenden Flächenressourcen sinn-
vo11 erscheint. Auch die Wohnhäuser der ehemaligen Hofreicen und die Gebäude .


des Gründerzeitviertels sind im Zuge von notwendigen Renovierungs- und Erwei-
t erungsmaßnahmen Veränderungen unterworfen.


Um diese Baumaßnahrqen innerhalb des Dorfkerns so zrt gestalten, daß sie ,sich
harmonisch in das vorhandene Ortsbild einfügen, werden in dieser Gestaltungs:
saczung Grundregeln für eine ortstypische Bauweise festgel€gt, die sich wie
folgt herleicen;


Siedlungsgefüge, räumliches Gefüge, Freiflächen


Die Grundstruktur des dörflichen Ortskerns von Trebur ist bis heute
erhalten geb'lieben. Der Barockcurm der Laurentius-Kirche ist als
Wahrzeichen Treburs weichin sichtbar. Das alte Rathaus trict als
freistehendes Gebäude am Wilhelm-Leuschner-P1atz als besonderes Bauwerk
hervor.


Räumlicher Schwerpunkc ist def Ianggestreckte Anger im Bereich der Haupt-
straße, von dem schmale, dichc bebaute Seitengassen abzveigen, die am
ehemaligen Burggraben bzw. an den Ünerschwemmungswiesen des Schwarzbaches
enden. Aufgrund der unterschiedlichen Breiten dieses Raumgefüges und der
vielfältigen Winkel und Einmündungsformen der Seitengassen ergeben sich
charakteriscische und reizvolle Blickbeziehungen.


Entlang d,er Haupcstraße und den Seitengassen reihen sich U- und L-förmige
geschlossene Hofreiten in einseiciger oder beidseitiger'Grenzbebauung. Bei
strenger Einhalcung einer Baulinie stehen die Wohngebäude überwiegend
giebelständig an der Straße. Nebengebäude und traufständige Scheunen
begrenzen den Wirtschaftshof, der durch mannshohe Mauern und Hoftore zur
Straße geschlossen isc. Bei cieferen Grundscücken befinden sich hinter den
Scheunen Wirtschaf tsgärten.


Um diese Scrukturen und Merkmale zu erhalten, sind Festlegungen bezüglich
der Gebäude- und Grundstücksabstände, der Gebäudegrundflächen, -höhen und
-stellung getroffen. Des weiceren ergeben sich hieraus Aussagen zu.
Raumkanten, Firstrichtungen, Einfriedungen und Toren a1s auch zur Anlage
der Freiflächen.
Dachlandschaft


Die Einheiclichkeit der Dachlandschaft bildec einen wichtigen Bestandteil
für das Erscheinungsbild des Ortskerns von Trebur. Das sceile Satteldach,
gelegentlich mit Krüppelvalm, war über Jahrhunderte die einzige für
Wohnhäuser und Scheunen benutzte Dachform. Auf den übrigen Nebengebäuden
wurden einfachere Dächer gebaut, Vielfach auch flachgeneigte Fultdächer.
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Diese hisrorische Dachlandschaft isr bis weit in unaer Jahrhundert hinein
von großen Dachflächen gekennzeichnet, die weder durch Gauben und
Aufbauten, noch durch Dachausschnitte in ihrer flächenhaften Wirkung
geschmä1err r.rurde. Dachüberscände waren gering und auf ihre Funktion hin
geecaltet Schutz vor Schlagregen. Lediglich v.or Scheunentoren fanden
sich größere Vordächer, die aber oft durch Matrerialwechsel oder Höhenlage
von den Hauptdächern abgesetzt waren


Für die Eindeckung wurden naturrote Tonziegel verwendeE, zunächsc flache
Dachplacten (Biberschwanz), ab der Gründerzeit vermehrE auch
Muldenfa Lzziegel.


Zuir l{ahrung und Entwicklung dieser wichtigen Gestaltelemente sind
insbesondere uncer S 4 detaillierge Fescsetzungen erlassen, die sich &ua


dem vorgenannEen herleiten.


Fassaden, Fenscer, Ttiren


Die Häuserfassaden mit ihren Wandflächen, öffnungen und der zugehörigen
Farbgebung sind neben der.Dachlandschaft dae. prägende Elemenc des
Dorfbildes. Hier ist besondere Sorgfalt in Planung und Ausführung, auch in
KonErolfe, dbs Baugeschehens erforderlich


Das Bild Treburs isc durch den reichen Bestand an Fachwerkhäusern
gekennzeichnet. Sie wurden mit handwerklichen Mechoden aus natürlichen
Werksroffen gebaut und, gescalCet. Die Fortführung dieser Tradition soll
durch'die Gestaltungssatzung gewährleistet werden, rrras auch für die
Farbgebung gilc. Durch zahlreiche Funde ist bewiesen, daß die Häuser
früher zwar vielfältig farblich gefaßt waren, daß sie dabei aber in keiner
Weise "bunt" waren. Daher forderC die Satzung eine Abscimmung rnit der
umgebenden Bebauung in Sinne eines harnonischen Ortsbildes.


Dieser gestalterische, histofische Hintergrund bildet auch die Grundlage
für aIle übrigen, das Erscheinungsbild der Gebäude prägenden Anlagen für
z. B. Werbung, , Technik, Energie etc.


Es werden also Grundregeln für eine ortscypische Bauweise festgelegt,
abgeleitet aus dem hiscorischen Erscheinungsbild, aber mit genügend
Spielraum für den Gesralcungswillen der einzelnen Bauherren.


/"
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SATZITNG DER GEHETNDE TREBT]R


tJgen DIE ERHALTI'NG BAULICHER ANLAGEN IM ORTSKERN TREBUR


Aufgrund, des $ 172 Abs. I Nr. I Baugeseczbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kannrmachung vom 08.12.1986 (BGBI. t S. 2253) und des S 5 der Hessischen Ge-
meindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.04.1981 (GVBI.


I S. 66) haq die Gemeindevertretung der Gemeinde Trebur am 10. Mai 1996 die
folgende Satzung beschlossen:


s1
Gelcungsbereich


(1) Diese Saczung gilc innerhalb des Gebietes, das in der Übersi,chtskarte
.dargestittt ist.


(2) Die Grenzen dieses Gebietes sind, in einer Karte im Maßstab 1:1000
eingetragen. Die Karte isC Bestandteil dieser Satzung.


$z
Erhalcungsziele


Im Gelrungsbereich dieser Saczung soll die städtebauliche Eigenart des
Gebietes aufgrund seiner scädtebaulichen Gestalt ($ L72 Abs' I Nr' I
BaUGB) erhalcen werden.


$3
Genehmigungspf 1icht, Versagungsgründe


(1) fm Gelcungsbereich dieser Satzung bedürfen der Genehmigung
der Abbruch


: die Änderung oder die N.uczungsänderung
die Errichtung baulicher Anlagen ($ I72 Abs' I BaUGB) '


(2) Die eenlnrnigung d,es Abbruchs, der.Änderung oder der Nutzungsänderung
darf nur versagE werden, wenn die bauliche Anlage al1ein oder in Zusam-
menhang nit and.eren baulichen Anlagen das Ortsbild, die Stadtgestalt


. oder d.as Landschaftsbild prägt oder sonst von städtebaulicher, insbeson-
dere geschichtlicher oder künstlerischer Bedeutung ist (S L72 Abs' 3


Satz I BauGB)..


(3) Die Genehmigung zur Errichrung einer baulichen Anlage d,arf nur versagt
werden, 'wenn die scädtebauliche Gestalt des Gebietes durch die beabsich-
igre bauliche Anlage beeincrächtigtr wird ($ L72 Abs. 3 satz 2 BauGB).
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s4
Genehmigungsverfahren, Erörterungspflicht


(l) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde Trebur erceilt. fst eine bau-
rechcliche Genehmigung erforderlich, wird die Genehmigung durch die Bau-
genehmigungsbehörde im Einvernehmen nic der Gemeinde Trebur erteilc.
In Baugenehrnigungsverfahren wird über die in $ 3 Abs" 2 und 3 bezeichne-
tren Belange encschieden (S L73 Abs' I BauGB) '


(2) Vor der Entscheidung über den Genehnigungsantrag haC die Gemeinde Trebur
rnit dem Eigentümer oder sonscigen Verpflichtecen die für die
Entscheidung erheblichen Tatsachen zlr erörtern (S L73 Abs- 3 BauGB).


ss
Ordnungswidrigkei c en


( 1) Nach S 213 Abs. I Nr. BauGB handetr t ordnungswidrig, Iter iro
Geltungsbereich dieser Satzung eine bauliche Anlage ohne die
erforderliche Genehmigung nach S 3 abbricht oder ändert.


(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach S 213 Abs. 2 BauGB mit einer Geldbuße
. bis zu dreihunderctausend Deutsche Mark geahndec werden.


s6
' Andere Vorschriften


( 1) Die landesrechtlichen Vorschriften, z.B. über den Schutz und die
.Erhaltung von Denkmälern oder die flessische BauordnuDB, bleiben durch
diese Satzung unberührt.


57
InkrafttreEen


Die Saczung critt am Tage nach der öffenclichen Bekanntmachung in Kraft.


Trebur, den 29. Mai 1996
Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur


Lc\-
(", 


i


IiI:lt
Girr""Jn, Bür


r-l
germeis.ter







3


Beecheinigung:


Gemäß S 5 der llaupcsatzung der Gemeinde Trebur vom 0 L.O2.Lgg4 rnrrde die
vorstehende Satzüng am 3l'. Mai L996 im vollen Hortlaut in den "Treburer
Nachrichten" veröf f entlicht.


Trebur, den 03, Juni 1996
Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur


nns: U
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